
Protokoll
„Runder Tisch – umA“

25.05.2018, Rathaus der Stadt Elmshorn
Protokoll: Lutz Schütte



Begrüßung

Die Teilnehmer wurden durch Herrn Schütte begrüßt.
Für das aktuelle Treffen war mit Hinblick auf das vereinbarte 
Thema: „Ämterdschungel beim Auszug – Wer ist für was 
zuständig?“ Herr Reinholz vom Fachdienst Soziales, Soziale 
Sicherung , fachaufsichtliche Beratung und Prüfung  
eingeladen und wurde ebenfalls herzlich begrüßt.



Vorstellung

Die Vorstellung einer Wohneinrichtung entfiel, da der Runde 
Tisch diesmal im Rathaus stattfand.



Allgemeines

Zum Protokoll vom 02.03.2018 gab es keine Korrekturen. 

Zum Treffen mit dem Netzwerk Integration in Ausbildung und Arbeit am 07.05.2018 wurde ein kurzes  Resümee 
gegeben und auf das entsprechende Protokoll verwiesen. Die Teilnehmer aus dem Kreis des Runden Tisches 
bewerteten die Möglichkeit weitere Kontakt zu knüpfen und die Akteure und ihre unterschiedlichen 
Arbeitsaufträge kennenzulernen als positiv.
Weiterhin besteht das Angebot von Frau Vernal von der Jugendberufsagentur weitere Informationen zu dem 
Thema Integration in Ausbildung und Arbeit im Runden Tisch gesondert  vorzutragen.

Über einen Verbund der Stiftung Universität Hildesheim, der Universität Bielefeld und der Hochschule Landshut 
gibt es das kostenlose Angebot für E-Learning Kurse zu Traumafolgen und psychische Belastungen im Kontext von 
Flucht und Asyl, Umgang mit selbst- oder fremdgefährdendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrungen und Schutzkonzepte für Organisationen, die Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen 
betreuen (https://shelter.elearning-kinderschutz.de/).



Blitzlicht

In der vereinbarten Blitzlichtrunde wurde folgende 
Themen angesprochen:
• Feed-back zum Netzwerktreffen vom 07.05.2018, 

siehe Allgenmeines und das Angebot von Frau Vernal
• Ramadan

In den Einrichtungen fallen Jugendliche durch den 
unterschiedlichen Umgang mit der Ausübung von 
Ramadan und ihren Verpflichtungen in der 
Einrichtung wie auch in der Schule auf. So erschienen 
einige nicht zur schule und sogar zu anstehenden 
wichtigen Prüfung mit der Entschuldigung des 
Fastenmonats. Kollidieren hier tatsächlich religiös, 
islamische Werte und Vorschriften mit 
Anforderungen unserer Gesellschaft oder versuchen 
hier junge Menschen individuelle Wege für sich zu 
finden.

• Die Einrichtung UMA-ION ist seit Ende April 
geschlossen, da letztendlich kaum noch neue UMAs 
in den Kreis gekommen sind. Als 
Inobhutnahmeeinrichtung fungiert  damit 
ausschließlich das Kinderschutzhaus.



• Thema Wohnen
Einerseits besteht mit Hinblick auf die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt auch für positiv verlaufende 
Biographien der Jugendhilfe die Gefahr der 
Entlassung in die Obdachlosigkeit.
So prallen in der Beratungsarbeit der jungen 
Menschen die Wünsche und Erwartungen von einer 
eigenen Wohnung auf die Realität des ausgrenzenden 
Wohnungsmarktes.

• Ausgrenzung in Fitnessstudios
Scheinbar grenzen ortsansässige Fitnessstudios mit 
unterschiedlichen zum Teil fragwürdigen Praktiken, 
wie z.B. Aufnahmeanträge nicht zu Bearbeiten, 
Kontraktierung nur bei Nachweis eines Bleibestatus, 
junge Flüchtlinge aus. Gleichzeitig sind diese aber 
gerade an den sozialen Kontakten und dem 
Sportangebot  dieser Freizeitanbieter interessiert.
Als Idee wurde die Vermittlung an Vereine mit 
ähnlichen Angeboten über die Integrationslotsen  im 
Sport im Kreis Pinneberg angesprochen.





Thema:  „Ämterdschungel beim Auszug –
Wer ist für was zuständig?“

Herr Reinholz vom Fachdienst Soziales, Soziale 
Sicherung , fachaufsichtliche Beratung und Prüfung stellt 
mit Hinweis auf den übersandten Fragenkatalog in den 
Raum, dass es ein plötzliches Herausfallen aus der 
Jugendhilfe nicht geben sollte. Vielmehr sollten 
Übergänge in die Leistungsbezüge beim Leistungsträger 
ALG II oder Asylbewerberleistung recht- bzw. frühzeitig 
aufgebaut werden. Welcher Leistungsträger zuständig 
wird, ist abhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status. 
Dabei ist die Beantragung der Geldleistung gebunden an 
die frühzeitige und umfassende Mitwirkung des 
Antragstellers. Die Kosten der Unterkunft, also für eine 
Wohnung die Miete unterliegen einer Bewertung der 
Angemessenheit durch auf dem Wohnungsmarkt 
ermittelte Richtwerte. Hierbei ist im Einzelfall auch 
immer ein Ermessens  auszuüben.   
Die aktuelle Richtwerte sind folgend abgebildet:



Siehe auch: https://www.jobcenter-kreis-
pinneberg.de/geldleistungen/kosten_der_unterkunft_

Zu einer Darstellung der Ermessenausübung z.B. bei 
einem jungen Erwachsenen, welcher eine Einrichtung 
verlassen will bzw. muss und ein erstes 
Wohnungsangebot vorlegt, wollte Herr Reinholz sich 
nicht durchringen. 



Für weitere Informationen zu  leistungsrechtlichen 
Themen verwies er auf eine Schulung der Stabstelle 
Integration des Kreises Pinneberg:

Siehe auch: https://www.kreis-
pinneberg.de/Veröffentlichungen/Pressemitteilungen/18+Ve
ranstaltungen+im+Kreisgebiet/_/20180413%20PM%20Brosc
hüre%20Zertifikat%202.pdf



Grundsätzlich besteht jedoch das Problem, welche 
Gemeinde für eine Versorgung zuständig ist, so der 
junge Mensch die Einrichtung verlässt und noch keine 
eigene Wohnung hat. Hier sind jeweilig die Gemeinde 
im Rahmen der ordnungsrechtlichen Versorgung oder 
durch die Zuweisung der Ausländerbehörde 
verantwortlich.
Für Notfälle, welche tatsächlich kurzfristig auf der Straße 
stehen und die verantwortlichen Gemeinden nicht 
reagieren können, kann auf Notschlafstellen in den 
Wintermonaten im Winternotprogramm der 
Bahnhofsmission oder ggbf. ganzjährig des Diakonischen 
Werkes des Kirchenkreises Hamburg-West/ Südholstein
verwiesen werden:
http://www.bahnhofsmission-elmshorn.de/
http://www.schaeferhof-sh.de/de/notunterkunft/.
Die Zugänge zu dem letzten Angebot klärt Frau Linne
von der Stabsstelle Integration bis zum nächsten Treffen.

Erneut wurde deutlich, dass in allen Konstellationen 
rechtzeitig und umfassend beteiligte Akteure: 
Gemeinden, Fachstellen, Ämter vernetzt und 
eingebunden werden müssen.
Hierzu wird thematisiert, dass für eine nachhaltige 
Wirkung der erreichten Ziele in den Einrichtungen für 
die Zeit nach der Einrichtung auch Ehrenamtlich 
eingebunden werden können. Bei einigen Einrichtungen 
bestehen hierzu bereits Kontakte.



Weitere Themen

Für die Folgetermine wurden aus der bestehenden 
Themenliste und den Anregungen des Treffens 
folgende Arbeitsliste fortgeführt:
1. Gespräch mit einem Iman: Ramadan und 

Absentismus, interkultureller Konflikt oder 
individuelles Ausprobieren in der Pubertät

2. Schulabsentismus – Beschulung wird durch die 
Schule beendet als „richtige“ Reaktion?
So Thema 1 terminlich nicht möglich, würde Anja 
Schwarzer die rechtliche Seite der schulischen 
Reaktion auf Schwänzen darstellen.

3. Wohnung – Zugänge
Frau Linne wird in der übernächsten 
Veranstaltung Infos zu Projekten und 
Maßnahmen des Kreises zu diesem 
Themenkomplex darstellen.

4. Differenzierung Fachdienst Jugend und Bildung 
(Jugendamt)

5. Perspektivlosigkeit bei dem jungen Menschen 
und der Fachkraft

6. Übergänge zu weiteren Beratungs- und 
Hilfeeinrichtungen/Vernetzung



Nächster Termin

Der nächste Termin wird am 06.07.2018 um 
10:00 h im Mehrzwecksaal des Rathauses der 
Stadt Elmshorn stattfinden.

Für ein weiteres Folgetreffen besteht die Idee, 
dies in den Räumlichkeiten der Beruflichen 
Schule des Kreises Pinneberg in Elmshorn, 
Europaschule durchzuführen. Sabrina Kölln-
Tietjen klärt die Möglichkeit.


